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Entwurf des Oberkirchenrats

Kirchliches Gesetz zur Änderung  
des Pfarrstellenbesetzungsgesetzes

vom �

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1 
Änderung des Pfarrstellenbesetzungsgesetzes

Das Pfarrstellenbesetzungsgesetz vom 5. April 1982  
(Abl. 50 S. 86) � geändert durch Verordnung vom 14. Feb-
ruar 1995 (Abl. 56 S. 393) � vom 3. Juli 1997 (Abl. 57  
S. 331, 332) � vom 31. März 2001 (Abl. 59 S. 261) � und 
vom 14. Dezember 2004 (Abl. 61 S. 218) wird wie folgt 
geändert:

1.	In § 2 Absatz 3 wird folgender Satz 3 eingefügt:

�Kommen weitere Bewerberinnen oder Bewerber für die 
Stelle in Betracht, so werden diese, wenn sie einverstan-
den sind, dem Besetzungsgremium namentlich bekannt 

gemacht; dieses kann eine oder einen von ihnen dem 
Wahlvorschlag hinzufügen, es kann dafür eine Bewerberin 
oder einen Bewerber vom Wahlvorschlag des Oberkir-
chenrats streichen.�

2.	In § 3 wird in Absatz 1 Satz 2 wie folgt gefasst:

�§ 2 Absatz 3 Satz 3 und Absatz 5 Buchstabe b �ndet 
keine Anwendung.�

Artikel 2  
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Stuttgart, den �
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Begründung: 

Der Gesetzentwurf geht auf den Synodalantrag Nr. 22/08 
zurück. Dieser Antrag wurde an den Rechtsausschuss der 
Landessynode verwiesen, der sich in mehreren Sitzungen 
damit befasst hat. 

Der Antrag forderte eine stärkere Beteiligung der Gemein-
devertreter in den Besetzungsverfahren. Konkret war in 
dem Antrag zunächst für das Wahlverfahren eine weitge-
hende Auswahl durch die Gemeinde aus allen Bewer-
bungen verlangt worden, die alle Bewerbungen zur Kennt-
nis erhalten sollte. Der Oberkirchenrat sollte ein Vetorecht 
erhalten und eine Einschätzung der Bewerber abgeben. 
Auch im Benennungsverfahren war die Benennung aller 
Bewerberinnen und Bewerber an das Besetzungsgremi-
um vorgesehen, das eine Präferenz äußern sollte. 

Der Rechtsausschuss hat den Oberkirchenrat nach der 
Diskussion gebeten, die jetzt vorgelegte Regelung als Ge-
setzentwurf einzubringen, was der Oberkirchenrat hiermit 
tut. Danach werden im Wahlverfahren für Gemeindepfarr-
stellen dem Besetzungsgremium die weiteren Bewerbe-
rinnen und Bewerber bekannt gegeben, die für die Stelle 
in Betracht kommen. Das Besetzungsgremium kann eine 
oder einen von diesen zusätzlich auf den Wahlvorschlag 
setzen. Es kann dann eine andere Bewerberin oder einen 
anderen Bewerber streichen, muss dies aber nicht tun. 
Eine noch weitergehende Möglichkeit zur Abänderung 
des Wahlvorschlags wurde vom Rechtsausschuss nicht 
gewünscht. Die mit dem Dekanatamt verbundenen Pfarr-
stellen sollen wegen der Beteiligung des Landeskirchen-
ausschusses von der Neuregelung ausgenommen sein.

Die Nennung von weiteren Bewerberinnen und Bewerbern 
ist nur mit deren Einverständnis möglich. Der Oberkir-
chenrat ist auch nicht verp�ichtet, solche Bewerberinnen 
oder Bewerber vorzuschlagen oder mitzuteilen, die nach 
seiner Einschätzung nicht in Betracht kommen. Auch die-
se Einordnung ist jedoch von den Bewerberinnen und Be-
werbern, wie bisher, gesondert gerichtlich überprüfbar. 

In der Diskussion im Rechtsausschuss hat der Oberkir-
chenrat darauf hingewiesen, dass die Forderungen des 
Antrags in Spannung stehen zu dem in § 2 Absatz 1  
PfStBesG gegebenen Auftrag an den Oberkirchenrat, der 
für die Landeskirche als Dienstherrin die vorhandenen 
Kräfte möglichst gut zu verteilen und dabei neben den Be-
langen der Gemeinde auch die der Pfarrerinnen und Pfar-
rer, der Kirchenbezirke und der Landeskirche zu berück-
sichtigen hat. Diesem Auftrag könnte er in einem Verfahren, 
das beinahe ganz in der Hand des Besetzungsgremiums 

liegt, letztlich nicht gerecht werden. Der Oberkirchenrat 
nimmt für die Landeskirche die Dienstherrenfunktion ge-
genüber den Pfarrerinnen und Pfarrern wahr. Er hat daher 
Kenntnisse über die Personalfälle aus den Personakten, 
den dienstlichen Beurteilungen und aus der Visitation, die 
er nicht mehr ins Verfahren einbringen könnte. Denn die 
Unterlagen und Erkenntnisse könnten aus Personen- und 
Datenschutzgründen nicht einfach an die Gremien gege-
ben werden. 

Alle Bewerberinnen und Bewerber haben ein Recht auf 
einen grundsätzlich gleichen Zugang zu den Pfarrstellen. 
Die Entscheidungen bei der Auswahl der Bewerberinnen 
und Bewerber für den Wahlvorschlag sind vor dem Kirch-
lichen Verwaltungsgericht klagbar. Damit werden auch die 
Entscheidungen der Besetzungsgremien vom Verwal-
tungsgericht auf die Grenzen der korrekten Ermessens
ausübung überprüft. Im bisherigen Verfahren hat das 
Besetzungsgremium einen weitgehenden Beurteilungs-
spielraum bei der Auswahlentscheidung. Wenn das Be-
setzungsgremium nun den Wahlvorschlag abändert, kann 
auch diese Entscheidung gerichtlich überprüft werden. Es 
müssen dabei sachliche Gesichtspunkte genannt werden, 
die die Abänderung des Vorschlags des Oberkirchenrats 
rechtfertigen. 

Vom Rechtsausschuss ist weiter gewünscht, dass die 
Zahl der Bewerbungen beim Wahlverfahren insgesamt 
dem Besetzungsgremium ohne Namensnennung bekannt 
gegeben wird. Eine solche Regelung soll in die Ausfüh-
rungsverordnung aufgenommen werden, die in gemein-
samer Sitzung nach § 39 Kirchenverfassung zu beschlie-
ßen ist. 

Insgesamt wird vom Oberkirchenrat darauf hingewiesen, 
dass die Neuregelung leicht dazu führen kann, dass die 
Verfahren komplizierter, länger und fehleranfälliger wer-
den. Es muss bedacht werden, dass die Bewerberinnen 
und Bewerber einen Anspruch auf Gleichbehandlung, 
etwa bei der Anhörung eines Gottesdienstes, haben, was 
auch in der Ausführungsverordnung noch präzisiert wer-
den soll. Trotz dieser Bedenken kann der Oberkirchenrat 
dem Anliegen des Rechtsausschusses folgen, die Wahl-
verfahren noch stärker für eine Mitbestimmung der Beset-
zungsgremien zu öffnen und eine größere Transparenz der 
Bewerberlage herzustellen. 

Im Benennungsverfahren will der Rechtsausschuss im 
Augenblick keine ˜nderung vornehmen. Dies war auch 
von dem Antrag Nr. 22/08 nicht intendiert und wird auch 
vom Oberkirchenrat nicht vorgeschlagen.


